
 

Information: Übergänge zu weiterführenden Schulen nach dem Schulabschluss 
  Stand: Januar 2009  
 
 
Betriebliche Berufsausbildung  
       

Schulische Berufsausbildung  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berufsfachschule 
(2jährig) 

Höhere 
Berufsfachschule 
(2-jährig) 

Fachoberschule 
(2-jährig) 

Gymn. Oberstufe/ 
Berufliches 
Gymnasium (3-jährig) 

 
 
Voraussetzungen: 
 
Hauptschulabschluss, 
Qualifizierender  
Hauptschulabschluss  
oder  
 
Mindestnotenkriterien: 
Deutsch        2x3/1x4 
Englisch        keine 5  
Mathe 
 
alle anderen Fächer : 
 ∅ 3 (< 3,45) 
 
 
 
Eignungsfeststellung 

Voraussetzungen: 
 
Realschulabschluss 
 
 
 
 
Mindestnotenkriterien: 
Deutsch       
Englisch      2x3/1x4 
Mathe         keine 5 
 
 
      
 
 
 
Eignungsfeststellung 

Voraussetzungen: 
 
Realschulabschluss 
 
 
 
 
Mindestnotenkriterien: 
Deutsch         
Englisch       2x3/1x4 
Mathe          keine 5 
 
 
 
 
 
 
Eignungsfeststellung 
 
- Praktikumsplatz 
- Bescheinigung über              
Schullaufbahnberatung 

 

Voraussetzungen: 
 
Versetzung aus der G 10 
in Jg. 11 oder Realschul-
abschluss 
 
 
Mindestnotenkriterien: 
Deutsch 
Englisch             
Mathe                  besser  
1 Naturwissen-    als 3,0 
schaft 
 
alle anderen Fächer: 
 Ø besser als 3,0 
 
Eignungsfeststellung 

 
Der Antrag für eine weiterführende Schule wird über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer bis zum 
21.01.2009 gestellt und dann vom Klassenlehrer/in komplett bis spätestens 15.02.2009 an das Sekretariat 
weitergeleitet. 
Die Eignungsfeststellung erfolgt in der Zeugniskonferenz zum 1. Halbjahr. Zum Ende des Schuljahres mit 
Abschluss des Hauptschul- und Realschulzweiges muss die Eignung bestätigt werden. 

Gustav-Heinemann-Schule – und was dann? 
 

Eignungsvoraussetzungen 
für den 

Übergang zu weiterführenden Schulen 
 


